
Anlage 8

Art Stand zu Beginn vorauss. Stand zu 
des Vorjahres Beginn des HH-Jahres

1. Allgemeine Rücklage gemäß § 22 Abs. 1
GemHVO Doppik

1.1 Ordentliche Ergebnisrücklage 5.374,0

1.2 Außerordentliche Ergebnisrücklage

2. Sonderrücklagen gemäß § 22 Abs.2
GemHVO Doppik 14.400,0

3. Rückstellungen gemäß § 35 GemHVO 
Doppik

3.1 die Pensionsverpflichtungen nach den be-
amtenrechtlichen Bestimmungen, es sei denn,
die Gemeinde ist Pflichtmitglied im KVSA * entfällt

3.2 die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Ver-
sorgungsempfängern, es sei denn, die Ge-
meinde ist Pflichtmitglied im KVSA entfällt

3.3 die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten 20.848,5 19.439,6
der Freistellung von der Arbeit im Rahmen
von Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen

3.4 die Rekultivierung und Nachsorge von
Abfalldeponien

3.5 die Sanierung von Altlasten 

3.6 im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen
für Instandhaltung, die im folgenden Haus-
haltsjahr nachgeholt werden

3.7 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des
Finanzausgleichs und von Steuer- und
Sonderabgabeschuldverhältnissen

3.8 drohende Verpflichtungen aus anhängigen 3.917,8
Gerichtsverfahren

3.9 sonstige Rückstellungen, soweit diese durch
Gesetz oder Verordnung zugelassen sind 24.700,0
* Kommunaler Versorgungsverband S-A

Tausend EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

(Anlage 19 zu §§ 22 und 35 GemHVO Doppik)


